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503. Verordnung: Änderung der Schulleiter-Zulagenverordnung 1966
5 0 4 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Einrechnung von Nebenleistungen in die

Lehrverpflichtung der Bundeslehrer
5 0 5 . Verordnung: Schulfreierklärung des 31. Oktober 1977

5 0 3 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 15. Juli 1977,
mit der die Schulleiter-Zulagenverordnung

1966 geändert wird
Auf Grund des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956,

BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 318/1977, wird im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzler verordnet:

Artikel I
Die Schulleiter-Zulagenverordnung 1966, BGBl.

Nr. 192, in der Fassung der Verordnungen BGBl.

Nr. 336/1968 und Nr. 268/1970 wird wie folgt
geändert:

1. Die §§ 1 bis 3 haben zu lauten:

„§ 1. Diese Verordnung gilt für die der Auf-
sicht des Bundesministers für Unterricht und
Kunst unterstehenden Schulen.

§ 2. (1) Gemäß § 57 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes
1956 werden zugewiesen:
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(2) An den Berufspädagogischen Akademien
erhöhen sich die im Abs. 1 Z. 2 genannten
Zahlen der Studierenden für jeden zusätzlich zu
einem Abteilungsvorstand hinzukommenden Ab-
teilungsvorstand um 50, in der Dienstzulagen-
gruppe I höchstens auf 400, in der Dienstzulagen-
gruppe II höchstens auf 300 und in den Dienst-
zulagengruppen III und IV höchstens auf 200
Studierende.

(3) Die Zentrallehranstalten gemäß § 3 Abs. 4
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/
1962, werden der Dienstzulagengruppe I zuge-
wiesen.

(4) Ferner werden gemäß § 57 Abs. 1 des Ge-
haltsgesetzes 1956 zugewiesen:

a) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in
Wien der Dienstzulagengruppe I,

b) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in
Graz sowie die Bundesanstalt für Leibeser-
ziehung in Innsbruck der Dienstzulagen-
gruppe III.

§ 3. (1) Die Dienstzulage der Dienstzulagen-
gruppe I wird für die Leiter folgender Schulen
gemäß § 57 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956
erhöht:

(2) Die Dienstzulage für die Leiter der im § 2
Abs. 3 genannten Schulen wird um 15 v. H.
erhöht."

2. Im § 4
a) haben die Worte „oder einer den Akademien

verwandten Lehranstalt" und „bzw. der den
Akademien verwandten Lehranstalt" zu
entfallen,

b) hat Z. 2 zu lauten:

„2. Die im organisatorischen Zusammenhang
mit einer sonstigen allgemeinbildenden Pflicht-
schule geführten Klassen des Polytechnischen
Lehrganges sind den Klassen der Schule, der sie
angeschlossen sind, hinzuzuzählen.",

c) hat Z. 8 zu lauten:
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„8. An Berufsschulen, berufsbildenden mittleren
und höheren Schulen sind auch die für den
praktischen Unterricht in Verwendung stehenden
organisationsmäßig vorgesehenen Werkstätten,
Laboratorien und gleichgearteten Einrichtungen
als Klassen zu zählen."

3. § 5 hat zu entfallen.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1976
in Kraft.

Sinowatz

5 0 4 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 29. Juli 1977,
mit der die Verordnung über die Einrech-
nung von Nebenleistungen in die Lehrver-
pflichtung der Bundeslehrer geändert wird

Auf Grund des § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes
über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der

Bundeslehrer, BGBl. Nr. 244/1965, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1968
wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
und dem Bundesminister für Finanzen verord-
net:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 29. Juni 1973, BGBl.
Nr. 346, über die Einrechnung von Nebenlei-
stungen in die Lehrverpflichtung der Bundes-
lehrer wird wie folgt geändert:

1. § 3 hat zu lauten:

„§ 3. (1) Die Tätigkeit eines Leiters von
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (Lehr-
gangsleiter) an den Pädagogischen Instituten und
den Berufspädagogischen Instituten ist im folgen-
den Ausmaß in die Lehrverpflichtung einzu-
rechnen:

(2) Veranstaltungen im Sinne des Abs. 1 sind
solche, die mindestens drei ganze Tage dauern
oder mit mindestens zwei Wochenstunden wäh-
rend des ganzen Schuljahres oder mit minde-
stens vier Wochenstunden während eines Seme-
sters durchgeführt werden. Veranstaltungen von
geringerer Dauer sind nur zur Hälfte anzu-
rechnen.

(3) Regionale Veranstaltungen im Sinne des
Abs. 1 sind solche, die von einem Pädagogischen
Institut oder Berufspädagogischen Institut für
Lehrer an Volksschulen oder an Hauptschulen
oder an Polytechnischen Lehrgängen oder an
Sonderschulen oder an Berufsschulen oder an
technisch-gewerblichen oder kaufmännischen
oder frauenberuflichen Schulen aus einem oder
zwei Bundesländern durchgeführt werden. Über-
regionale Veranstaltungen sind solche, die für
Lehrer dieser Schularten aus mindestens drei
Bundesländern durchgeführt werden, sofern es
sich nicht um zentrale Veranstaltungen handelt.
Zentrale Veranstaltungen sind solche, die für
Lehrer dieser Schularten aus dem ganzen Bun-
desgebiet durchgeführt werden.

(4) Für ein Pädagogisches Institut oder ein
Berufspädagogisches Institut dürfen höchstens je
vier Lehrgangsleiter bestellt werden. Im Falle
der Verbindung eines Pädagogischen Institutes
mit einem Berufspädagogischen Institut dürfen
insgesamt höchstens vier Lehrgangsleiter bestellt
werden. Ist im Falle der Verbindung eines
Pädagogischen Institutes mit einem Berufs-
pädagogischen Institut ein Abteilungsvorstand
gemäß § 127 Abs. 1 des Schulorganisations-
gesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 323/1975 bestellt
worden, so dürfen insgesamt höchstens zwei
Lehrgangsleiter bestellt werden.

(5) Führt ein Lehrgangsleiter mehrere Arten
von Veranstaltungen im Sinne des Abs. 3 durch,
so ist das Ausmaß der in die Lehrverpflichtung
einzurechnenden Wochenstunden anteilsmäßig
zu bestimmen, wobei von der Gesamtzahl der
gehaltenen Veranstaltungen auszugehen ist."

2. Der bisherige § 3 erhält die Bezeichnung
„§ 4".



3324 142. Stück — Ausgegeben am 6. Oktober 1977 — Nr. 505

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1977
in Kraft.

Sinowatz

5 0 5 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 12. September
1977, mit welcher der 31. Oktober 1977

schulfrei erklärt wird

Auf Grund des § 2 Abs. 5 des Schulreit-
gesetzes, BGBl. Nr. 193/1964, in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 468/1974 wird
verordnet:

Für die im Schulorganisationsgesetz geregelten
mittleren und höheren Schulen und Akademien
sowie die den Pädagogischen Akademien ein-
gegliederten Übungsschulen, das Bundes-Blinden-
erziehungsinstitut in Wien, das Bundes-Taub-
stummeninstitut in Wien und die Bundes-Be-
rufsschule für Uhrmacher in Karlstein in Nieder-
österreich wind der 31. Oktober 1977 schulfrei
erklärt.

Sinowatz


